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Übersicht: Unterschied Schulungen nach § 37 Abs. 6 und § 37 Abs. 7 BetrVG

	Schulungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG
	Schulungen nach § 37 Abs. 7 BetrVG

	· Anspruch des Betriebsrats als Gremium,
· Vermittlung erforderlicher Kenntnisse,
· Kostenerstattung der Schulung durch den Arbeitgeber,
· Freistellung für die Dauer der Schulung unter Fortzahlung der Bezüge,
· Umfang (Häufigkeit und Dauer) ist abhängig von der Erforderlichkeit, also keine Höchstgrenze,
· Betriebsrat muss Beschluss über die Teilnahme, zeitliche Lage und Inhalt der Veranstaltung fassen.
	· Anspruch des einzelnen Betriebsratsmitglieds,
· Vermittlung geeigneter Kenntnisse,
· Keine Kostenerstattung durch den Arbeitgeber;
· Freistellungsanspruch für die Dauer der Schulung unter Fortzahlung des Gehalts,
· Umfang maximal 3, während der ersten Amtszeit 4 Woche;






